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Allgemeine Geschäftsbedingungen der k-konzept Agentur für 
Werbung GmbH 
Fassung: Dezember 2010 
 

1. Geltungsbereich/Vertragsabschluss 
 

Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender 
Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung. 
 

2. Preise 
 

a) Die in unseren Angeboten genannten Preise gelten unter dem 
Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftrags-
daten unverändert bleiben, längstens jedoch einen Monat nach Eingang 
des Angebotes beim Auftraggeber. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte 
gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrück-
liche Vereinbarung getroffen wurde. Die angebotenen Preise enthalten 
keine Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ab Werk. Sie schließen Ver-
packung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht 
ein. 
 

b) Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers werden 
dem Auftraggeber berechnet.   
 

c) Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Korrekturabzüge, Änderung 
angelieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom 
Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet. Gleiches gilt für 
Datenübertragungen (z. B. per ISDN oder E-Mail). 
 

3. Zahlung 
 

a) Das Zahlungsziel beträgt 10 Tage nach Rechnungserstellung.  
 

b) Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine 
entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig. 
Erstreckt sich ein Auftrag über einen längeren Zeitraum oder erfordert er 
von uns hohe finanzielle Vorleistungen, so sind angemessene Abschlags-
zahlungen zu leisten. 
 

c) Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben. 
 

d) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen, der gemäß dem Diskontsatz-
überleitungsgesetz von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. 
Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen. 
 

4. Lieferung 
 

a) Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber 
über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende Person 
übergeben worden ist. 
 

b) Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich 
ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abge-
schlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der 
Schriftform. 
 

c) Geraten wir in Verzug, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist 
zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftrag-
geber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. 
 

d) Im kaufmännischen Verkehr steht uns an vom Auftraggeber angelie-
ferten Druckvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen 
Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur 
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung zu. 
 

5. Beanstandungen/Gewährleistungen 
 

a) Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware 
sowie der zur Korrektur übersandten Vor-Zwischen-Erzeugnisse in jedem 
Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreif-
erklärung/Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es 
sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreif-
erklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang 
entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für alle 
sonstigen Freigabe-Erklärungen des Auftraggebers. 
 

b) Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablieferung des Werkes schriftlich bei uns geltend zu machen. Danach 
gilt das Werk als mangelfrei angenommen.  
 

c) Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl unter 
Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatz-
lieferung verpflichtet. Im Falle verzögerter, unterlassener oder misslun-
gener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des 
Vertrages (Wandlung) verlangen. 
 

d) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Bean-
standung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für 
den Auftraggeber ohne Interesse ist. 
 

e) Geringfügige Abweichungen von Vorlagen (z. B. Digitalproofs, 
Andrucke) und dem Endprodukt können nicht beanstandet werden. 
 

f) Zulieferung (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftrag-
geber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen 
keiner Prüfungspflicht unsererseits. Dies gilt nicht für offensichtlich 
nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenüber-

tragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neusten 
technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Viren einzu-
setzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Wir sind 
berechtigt, eine Kopie anzufertigen. 
 

6. Haftung 
 

a) Wir haften nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln verursacht sind, sowie bei der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften und in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische, 
vorhersehbare Schäden gehaftet. 
 

b) Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung unserer Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen. 
 

c) Werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so müssen sie 
innerhalb von vier Monaten nach unserer schriftlichen Ablehnung 
klageweise geltend gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung ist 
ausgeschlossen, es sei denn, dass ein Beweissicherungsverfahren 
eingeleitet wurde. 
 

7. Archivierung 
 

Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und 
Datenträger, werden von uns nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und 
gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des 
Endprodukts an den Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus 
archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so 
hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. 
 

8. Urheberrecht und Nutzungsrechte 
 

a) Jeder uns erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die 
Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist. 
 

b) Alle Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen, Texte und Grafiken 
unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheber-
rechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 
 

c) Die Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen, Texte und Grafiken 
dürfen ohne unsere ausdrückliche Einwilligung weder im Original noch 
bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung – auch von 
Teilen – ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt 
uns, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung 
zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach dem 
Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD übliche Vergütung als 
vereinbart. 
 

d) Wir übertragen unseren Auftraggebern die für den jeweiligen Zweck 
erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nicht anders vereinbart, wird 
jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der 
Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die 
Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der Vergütung 
auf den Auftraggeber über. 
 

e) Wir haben das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken als Urheber 
genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechtes auf Namensnennung 
berechtigt uns zum Schadensersatz. Ohne Nachweis eines höheren 
Schadens beträgt der Schadensersatz 50% der vereinbarten bzw. nach 
dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD üblichen Vergütung. 
Das Recht, einen höheren Schaden bei Nachweis geltend zu machen, 
bleibt unberührt. 
 

f) Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben 
keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein 
Miturheberrecht. 
 

9. Vergütung 
 

a) Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen, Texte und Grafiken bilden 
zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche 
Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für 
Design-Leistungen SDSt/AGD, sofern keine anderen Vereinbarungen 
getroffen wurden. Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind. 
 

b) Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe und/oder 
Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Vergütung für die Nutzung. 
 

c) Werden die Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen, Texte und 
Grafiken später, oder in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen, 
genutzt, so sind wir berechtigt, die Vergütung für die Nutzung 
nachträglich in Rechnung zu stellen bzw. die Differenz zwischen der 
höheren Vergütung für die Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu 
verlangen. 
 

d) Die Anfertigung von Entwürfen, Reinzeichnungen, Konzeptionen, 
Texten und Grafiken und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die wir für den 
Auftraggeber erbringen, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. 
 

10. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten 
 

a) Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von Rein-
zeichnungen, Manuskriptstudium oder Drucküberwachung werden nach 
dem Zeitaufwand entsprechend dem Tarifvertrag für Design-Leistungen 
SDSt/AGD gesondert berechnet. 
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b) Wir sind berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen 
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu 
bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, uns entsprechende 
Vollmacht zu erteilen. 
 

c) Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung unseres Unternehmens abgeschlossen werden, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, uns im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss 
ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten. 
 

d) Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle 
Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, 
Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind vom 
Auftraggeber zu erstatten. 
 

e) Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem 
Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, 
sind vom Auftraggeber zu erstatten. 
 

11. Eigentumsvorbehalt 
 

a) An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte 
eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen. 
 

b) Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt 
zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
Bei Beschädigung oder Verlust hat der Auftraggeber die Kosten zu 
ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt. 
 

c) Die Versendung der Arbeiten und von Vorlagen erfolgt auf Gefahr und 
für Rechnung des Auftraggebers. 
 

d) Wir sind nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer 
erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der 
Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten, so ist dies gesondert 
zu vereinbaren und zu vergüten. Haben wir dem Auftraggeber 
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit unserer 
vorherigen Zustimmung geändert werden. 
 

12. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster 
 

a) Vor Ausführung der Vervielfältigung sind uns Korrekturmuster 
vorzulegen. 
 

b) Die Produktionsüberwachung durch uns erfolgt nur aufgrund 
besonderer Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktionsüberwachung 
sind wir berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu geben. 
Wir haften für Fehler nur bei eigenem Verschulden und nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. 
 

c) Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt uns der Auftraggeber 
unentgeltlich 10 bis 20 einwandfreie, ungefaltete Belege. Wir sind 
berechtigt, diese Muster zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden. 
 

13. Internetpräsentationen 
 

a) Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen werden Internet-
präsentationen nach vorheriger Ankündigung aus dem Internet entfernt, 
wofür die Kosten für eine einmalige Einrichtung laut aktueller Preisliste 
zusätzlich erhoben werden. 
 

b) Für die Wiedereinstellung von Präsentationen im Internet nach 
vorheriger Entfernung wegen Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen 
werden die Kosten für eine einmalige Einrichtung zusätzlich erhoben. 
 

c) Vom Vertragspartner gelieferte Texte und Bilder oder Inhalte sowie 
Links auf Seiten im Internet dürfen keine Warenzeichen-, Patent- oder 
andere Rechte Dritter verletzen. Für Schäden durch die gelieferten Daten 
haftet der Vertragspartner. 
 

d) Von uns gelieferte Bilder, Grafiken, Texte sowie Programmierung und 
webbasierte Softwarelösungen sind urheberrechtlich geschützt und 
stehen dem Vertragspartner für die Vertragsdauer zur Verfügung. Eine 
weitergehende Nutzung, Vervielfältigung oder Veränderung ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung durch uns gestattet. 
 

e) Von uns erstellte Seiten sind urheberrechtlich geschützt und werden 
als solche gekennzeichnet. 
 

f) Für jede Präsentation im Internet sowie für die Verweise, die per Link 
verknüpft sind, werden Namen und Anschrift, bei Personenvereinigungen 
und Gruppen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten 
angegeben. 
 

g) Die Inhalte der Präsentationen müssen der Wahrheit entsprechen. Wir 
übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für die tatsächliche 
Qualifikation eines Vertragspartners. 
 

h) Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für die von einem 
Vertragspartner gegenüber einem Dritten zu erbringenden Verpflich-
tungen aus Angeboten und Verträgen, die durch Kontaktaufnahme über 
die Präsentation im Internet entstanden sind. 
 

i) Die Internetpräsenz oder Inhalte auf Seiten im Internet, die per Link 
verknüpft sind, dürfen nicht zur Speicherung oder Verbreitung von 
Glücksspielen, obszönen, pornographischen, bedrohlichen oder verleum-
derischen Materials verwendet werden. Ein Verstoß führt zur sofortigen 
Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne Kosten-
erstattung, sofern der Vertragspartner den Verstoß selbst zu vertreten 
hat. 

j) Aktualisierungen, Änderungen, Anpassungen und Überarbeitungen 
werden schnellstmöglich durch uns umgesetzt. Für Termine von beson-
derer Wichtigkeit können Fristen vereinbart werden. 
 

14. Haftung 
 

a) Wir verpflichten uns, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszu-
führen, insbesondere auch uns überlassene Vorlagen, Displays, Layouts, 
Daten etc. sorgfältig zu behandeln. Wir haften für entstandene Schäden 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ein über den Materialwert 
hinausgehender Schadensersatz ist ausgeschlossen. 
 

b) Wir verpflichten uns, unsere Erfüllungsgehilfen sorgfältig auszusuchen 
und anzuleiten. Darüber hinaus haften wir für unsere Erfüllungsgehilfen 
nicht. 
 

c) Sofern wir notwendige Fremdleistungen in Auftrag geben, sind die 
jeweiligen Auftragnehmer nicht unsere Erfüllungsgehilfen. Wir haften nur 
für eigenes Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

d) Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführungen oder Rein-
zeichnungen durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verant-
wortung für die Richtigkeit von Text und Bild. 
 

e) Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, Reinaus-
führungen und Reinzeichnungen entfällt jede Haftung durch uns. 
 

f) Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und 
Eintragungsfähigkeit der Arbeiten haften wir nicht. 
 

15. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
 

a) Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen 
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht 
der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat 
er die Mehrkosten zu tragen. Wir behalten den Vergütungsanspruch für 
bereits begonnene Arbeiten. 
 

b) Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, so können wir eine angemessene 
Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit können auch Schadenersatzansprüche geltend gemacht 
werden. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
davon unberührt. 
 

c) Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller uns 
übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser 
Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftrag-
geber uns von allen Ersatzansprüchen Dritter frei. 
 

16. Schlussbestimmung 
 

a) Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. 
 

b) Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die 
Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. 
 

c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
k-konzept Agentur für Werbung GmbH 
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